
291 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des NationalratesXVI. GP 

Regierungsvorlage 

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG 
zwischen dem Bund und dem Land Kärnten 
übet, einen gemeinsamen ,Hubschrauber~Ret- '­

lungsdienst 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, 
und das Land Kärnten, vertreten durch den Lan­
deshauptmann, in der Folge Vertragsparteien 
genannt, sind übereingekommen, folgende Verein­
barung zu schließen: 

Artikel I 

Zweck und Ziel 

§ 1. (1) Die Vertragsparteien kommen überein, 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zur 
Verbesserung der Notfallsversorgung nach Unfäl­
len und Erkrankungen sowie zur Hilfeleistung bei 
Gemeingefahr, insbesondere im Hochgebirge, 
gemeinsam einen Hubschrauber-Rettungsdienst im 
Lande einzurichten und zu betreiben. 

, (2) Die Vertragsparteien werden bei der Errich­
tung und beim Betrieb des gemeinsamen Hub­
schrauber-Rettungsdienstes mit dem Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger, mit 
Krankenfürsorgeeinrichtungen und mit Organisa­
tionen, die zur Mitwirkung bereit sind, eine Zusam­
menarbeit anstreben. ' 

(3) Die Vertragsparteien werden die Daten über 
den Betrieb des Hubschrauber~Rettungsdienstes, 
einschließlich personenbezogener Daten über Per­
sonen, denen Hilfe geleistet wurde (Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Nationalität, Anschrift, 
Art ,der Verletzung oder Krankheit, Art der Hilfe­
leistung, Sozialversicherungsiräger und Kranken­
anstalt; in die die Einlieferung erfolgte), soweit es 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine wesentliche 
V oraussetzun'g ist, verarbeiten und einander sowie 
Sozialversicherungsträgeni übermitteln. 

Aufgaben 

§ 2. Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird fol-
gende Aufgaben besorgen: ' 
. 1. Rettungsflüge bei Unfällen und anderen 

medizinischen Notfällen, wenn die notwen-

dige Hilfe auf keinem anderen Weg oder 
sonst nur mit medizinisch nicht vertretbarer 
Verzögerung eider unzureichend' erbracht 
werden kann; 

2. Ambulanzflügebereits medizinisch versorgter 
Patienten aus einem Krankenhaus in ein 
anderes, wenn die Verlegung aus medizini­
schen Gründen notwendig 1st ündanders 
nicht durchgeführt werden kann; " 

3. Transportflüge zur Beförderung von Arznei­
mitteln, Blutkonserven, Organen für Trans­
plantationen oder medizinischem Gerät u. 
dgl. in Akutfällen; , 

4. andere Flüge zur Ersten-Hilfe-Leistung bei 
Unglücksfällen und Gemeingefahr zum, 
Schutze des Lebens, der Gesundheit und der 
Sicherheit von Menschen. 

Organisatjon 

'§ 3. Die Vertragsparteien werden den Hub­
schrauberc RettuI:\gsdienst insbesondere nach fol­
genden Grundsätzen einrichten: ' 

1. Der, Hubschrauber-Rettungsdienst wird den 
bodengebundenen Rettungsdienst, insbeson~ 
dere zur Versorgung schwer zugänglicher 
Gebiete, ergänzen. , 

2. Die Besatzung des Rettungshubschraubers 
wird aus dem Piloten sowie, in der Regel aus 
dem Arzt und dem Sanitäter bestehen; bei 
Einsätzen gern. § 2 Z 4 werden Flugbeobach­
ter oder Flugretter, bei Alpin- oder sonstigen 
Spezialeinsätzen werden Flugretter oder Ber­
gungsspezialisten verwendet werden. Die 
Zusammensetzung der Besatzung wird sich 
im Einzelfall nach den einsatz technischen und 
medizinische~ Erfordernissen rich'ten. , 

a) ,Als Piloten werden nur Beamte der Bundes­
gendarmerie und der Bundespolizei 
(Sicherheitswache) eingesetzt werden, ,die 
den Berufs-Hubschrauberpilotenschein be­
sitzen, mit den Auswirkungen des Fliegens 
(Beschleunigung, Druckänderungen, 
Vibrationen, Sauerstoffmangel) auf den 
menschlichen Organismus von Verletzten 

'(Kranken) vertraut sind und Hochgebirgs-
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2 291 der Beilagen 

einsätze öder sonstige schwierige Bergun­
gen unter Anwendung der im Bundesmini­
sterium für Inneres eingeführten Flugret­
tungstechniken dun;hführen können. 

b) Als Ärzte werden nur solche Personen ein­
gesetzt werden, die zur selbständigen Aus­
übung des ärztlichen Berufes als prakti­
scher ArZt oder als Facharzt eines je nach 
Art des Fluges (Art. I § 2 Z 1 bis 4) in 
Betracht kommenden klinischen Sonderfa­
ches berechtigt sind, die über besondere 
Kenntnisse in der Flugrettungstechnik ver­
fügen und die an Bord mitgeführten medi­
zinischen Geräte bedienen können. 

c) Als Sanitäter werden Angehörige des Kran­
kenpflegefachdienstes oder des Sanitäts­
hilfsdienstes eingesetzt werden, die entspre­
chend ihrer Ausbildung befähigt sind, wäh­
rend des Fluges pflegerische Maßnahmen 
bzw. Hilfsrnaßnahmen auszuführen, 
lebensbedrohliche Situationen zu erkennen 
und nichtärztliche lebensrettende Sofort­
maßnahmen fachgerecht durchzuführen. 
Sie müssen ferner mit den. Auswirkungen 
des Fliegens (Beschleunigung, Druckände­
rungeq, Vibrationen, Sauerstoffrp.,angel) auf 
den menschlichen Organismus von Verletz­
ten . (Kranken) vertraut sein und über 
besondere Kenntnisse in der Flugrettungs­
technik verfügen. . 

d) Als Flugbeobachter werden Beamte der 
Bundesgendarmerie und der Bundespolizei 
(Sicherheitswache) eingesetzt' werden, die 
für den Einsatz von Luftfahrzeugen bei der 
Vollziehung sicherheitspolizeilicher Aufga­
ben aus'gebildet und befähigt sind, auch an 
Hilfeleisumgen mit Hubschraubern mitzu­
wirken ... 

e) Als Flugretter werden Personen mit aner­
kannter alpintechnischer Qualifikation und 

'besonderer flugrettungstechnischer Ausbil­
dung eingesetzt werden, die befähigt sind, 
an Hubschraubereinsätzen mit schwierigen 
und insbesondere alpinen' Bergungen mit­
zuwirken. 

f) Als Bergungsspezialisten . werden Personen 
eingesetzt werden, die . auf Grund ihrer 
Ausbildung und Befähigung am Notfallsort 
besondere Tätigkeiten . ausführen können, 
wie insbesondere Mitglieder der Feuer­
wehr, des i3ergrettungsdienstes und der 
Alpinen Einsatzgruppen der Bundesgendar­
merie, . Lawinenhundeführer, Rettungstau­
cher. 

Pflichten des Bundes 

§ 4 .. Der Bund verpflichtet sich, 
1. eine Flugeinsatzstelle des Bundesministeriums 

für Inneres beizustellen, die die Anforderun­
gen für Aufgaben gern. § 2 Z 4 zu erfassen, 

den Hubschraubereinsatz zu organisieren und 
mit den Sicherheitsdienststellen zu koordinie­
ren hat; 

2. einen Rettungshubschrauber bereitzustellen, 
diesen zu warten, alle logistischen Maßnah­
men wahrzunehmen und während der War­
tung für Ersatz zu sorgen;' 

3. den Flugbetrieb durchzuführen und hiezu die 
Piloten sowie die Infrastruktur beizustellen; 

4. Aufzeichnungen über den Flugbetrieb . und 
den technischen Betrieb zu führen, diese auto­
mationsunterstützt auszuwerten, die Betriebs­
kosten zu ermitteln und nach Kostenträgern , 
aufzuschlüsseln; 

5. Flugbeobachter und Flugretter für Aufgaben 
gern. § 2 Z 4; insbesondere für alpine oder 
sonstige schwierige Hilfeleistungen und Ber­
gungen, nach Bedarf beizustellen. 

Pflichten des Landes 

§ 5. Das Land verpflichtet sich, 

1. eine Rettungsleitstelle beizusteHen, die die 
Notfälle zu erfassen, den Hubschrauberein­
satz für Aufgaben nach § 2 Z 1 bis 3 anzufor­
dern und mit dem bodengebundenen Ret­
tungsdienst zu koordinieren haben wird, und 
für deren Betrieb zu sorgen; 

2. die Stationierungsvoraussetzungen für den 
Rettungshubschrauber zu schaffen (Hanga­
rierung, Aufenthaltsräume ftir die Besatzung, 
Betankungs- und Bodengeräte ); 

3, Flugrettungsärzte und Sanitäter während der 
Zeit der Bereitstellung' des Rettungshub­
schraubers beizustellen, für die Wartung und 
Betreuung" der medizinischen Ausrüstung des 
Hubschraubers zu sorgen sowie die Medika­
mente und das Sanitätsmaterial zu ergänzen; 

4. Aufzeichnungen über alle Hilfeleistungen zu 
führen und diese nachrettungstechnischen 
Kriteri~n auszuwerten; 

5. Bergungsspezialisten insbesondere der Berg­
rettung und der" Feuerwehr für alpine oder 
sonstige schwierige Hilfeleistungen und Ber­
gungen nach Bedarf beizusteHen. 

Kostentragung des Bundes ,-

§ 6. (1) Die Kosten für die Besorgung der Aufga­
ben gern. § 4 sind vom Bund aufzubringen. 

(2) Der Bund "o/ird die' :Beteilig~ng an diesen 
Kosten durch priyatrechtliche Verträge mit den in 
Betracht kommenden Körperschaften und.' juristi­
schen Personen (Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger , Krankenfürsorge­
einrichtungen, Sozialhilfeträger, Verband der Ver­
sicherungsunternehmen Österreichs,Kraftfahrer­
vereinigungen, alpine Vereine u. ähnliches) durch 
Vereinbarung von Jahrespauschalsummen oder 
individuellen Kostensätzen regeln. 
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Kostentragung des Landes 

§ 7. (1) Die Kosten für die Besorgung der Aufga-· 
ben gern. § 5 sind vom Land aufzubringen. 

Artikel IV 

(1) Die Vertragsparteien können andere Länder 
zum Beitritt zu dieser Vereinbarung einladen. 

(2) Das Land wird die Erfüllung von Aufgaben 
gern. § 5 oder die Beteiligung an seinen Kosten 
durch privatrechtliche Verträge mit Rettungsorga­
nisationen, mit Krankenanstalten und anderen zur 
Mitarbeit bereiten Organisationen regeln. 

(2) Die Einladung erfolgt durch den Bundesmi­
'nister für Inneres nach Herstellung des Einverneh­
mens mit den übrigen Vertragsparteien. 

Artikel II 

Diese Vereinbarung tritt 30 Tage nach Ablauf 
des Tages in Kraft, 

a) an dem die nach der Landesverfassung erfor-
. derlichen Voraussetzungen für das Inkraft­

treten erfüllt sind und beim Bundeskanzler­
amt die Mitteilung des Landes darüber vor-
liegt sowie \, 

b) an dem die nach der Bundesverfassung erfor­
derlichen Voraussetzungen für das Inkraft­
treten erfüllt sind. 

Das Bundeskanzleramt wird dem Land die Erfül­
lung der Voraussetzungen nach lit. b mitteilen. 

Artikel III 

Diese Vereinbarung kann von. den Vertrags par­
teien frühestens drei] ahre nach ihrem Inkrafttreten .. ' 
schriftlich gekündigt werden. Eine Kündigung wird 
sechs Monate nach ihrem Einlangen beim Vertrags­
partner wirksam. 

(3) Für ein beitretendes Land tritt diese Verdn­
barung 30 Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an 
dem die nach der jeweiligen Landesverfassung 
erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttre­
ten erfüllt sind und beim Bundeskanzleramt die 
Mit~eilung des jeweiligen Landes darüber vorliegt. 

(4) . Das Bundeskanzleramt wird den Beitritt 
eines Landes allen übrigen Vertragsparteien. mittei­
lenund dem beitretenden Land eine beglaubigte 
Abschrift der Vereinbarung übermitteln. 

Artikel V 

Diese Vereinbarung wird in zwei Urschriften 
ausgefertigt. Je eine Ausfertigung wird beim Bun­
deskanzleramt und beim Amt der Kärntner Landes­
regierung hinterlegt. 

Geschehen in Klagenfurt am 18. Mai 1984 

Für den Bund gemäß Beschluß der Bundesregie­
rung (vorbehaltlich' der Genehmigung des Natio-

nalrates) : 

• Blecha, e. h. 

Für das Land: 

Wagner, e. h. 
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VOR!JLATT 

Problem: 

Zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung nach Unfällen und in anderen medizinischen Notfällen 
ist als Ergänzung des bodengebundenen Rettungsdienstes die Errichtung eines planmäßigen Hubschrau­
ber-Rettungsdienstes erforderlich. 

Ziel: 

In Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, S~zialversicherungsträgern sowie anderen Organisatio- . 
nen soll ein einheitlicher bundesweiter Hubschrauber-Rettungsdienst geschaffen werden.· 

Inhalt: 

Die rechtliche Fundierung dieser Zusammenarbeit, insbesondere der Tätigkeitsbereich, die Organisa­
tion, der Aufgabenbereich des Bundes und des Landes sowie die Kostentragung. 

Alternativen: 

Keine, da die Erfordernisse für einen einheitlichen bundesweiten Hubschrauber-Rettungsdienst nur 
~urch ein Zusammenwirken von öffentlichen Körperschaften und privaten Organisationen erfüllt werden 
können. 

Kosten: 

Das Land wird die Kosten für den Rettungs- und Sanitätsbereich aufbringen. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger wird die Betriebskosten für den 
Rettungshubschrauber (einschließlich der Amortisation) aufbringen und dem Bundesministerium für Inne­
res als Kostenbeteiligung überweisen. 

Das Bundesministerium für Inneres wird das Flugpersonal (Piloten, Techniker, Flugbeobachter) und 
die vorhandene Infrastruktur beistellen. Der Personalstand der Flugeinsatzstelle Klagenfurt wird um zwei 
Piloten erhöht und dies durch interne Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Inneres ausge­
glichen werden. 

Die aus der Kostenbeteiligung eingehenden Beträge müßten dem Bundesministerium für Inneres als 
zusätzliche Ausgaben zu den bisherigen Ansätzen im Bundesvoranschlag zur Verfügung stehen. 
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291 der Beilagen 5 

Erläuterungen 

Allgemeines 

Die Vereinbarung ist notwendig, um die verfas­
sungsrechtlich erforderliche Grundlage für den 
Einsatz von Hubschraubern des Bundes für einen 
planmäßigen Hubschrauber-Rettungsdienst in 
Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten zu schaf­
fen. 

Dies soll die Ausnützung vorhandener Kapazitä­
ten an Personal (Piloten, Techniker ua.) und Anla­
gen (Hubschrauber, Betriebseinrichtungen ua.) des 
Bundesministeriums für Inneres - Flugpolizei und 
Flugrettungsdienst - für Aufgaben des Landes im 
Rettungswesen ermöglichen. . 

Neu anzuschaffende Geräte (Hubschrauber und 
Betriebseinrichtungen), die den Anforderungen 
eines planmäßigen Hubschrauber-Rettungsdienstes 
Ztl entsprechen haben, sollen dann sowohl für Auf­
gaben des Bundes gern. Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG 
insbesondere für unerläßliche Hilfeleistungen als 
auch für Aufgaben des Landes im Rettungswesen 
verwendet und dadurch besser ausgenützt werden. 

Die Vereinbarung bindet auch Organe der Bun­
desgesetzgebung. Aus diesem Grund ist die Verein­
barung gern. Art. 15 a Abs. 1 B-VG von der Bun­
desregierung mit Genehmigung des Nationalrates 
abzuschließen. Da die Vereinbarung keine verfas­
sungsändernden Bestimmungen enthält, ist Art. 50 
Abs. 3 B-VG auf die Genehmigung durch den 
Nationalrat nicht anzuwenden. 

Die in der Vereinbarung geregelten Angelegen­
heiten betreffen auf Bundesebene gern. § 2 Abs. 1 
Z 2 des Bundesministeriengesetzes 1973 vorwie­
gend den Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Inneres. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I § 1 

Anlaß für den Abschluß der Vereinbarung sind 
die Bemühungen von Körperschaften und Organi­
sationen, einen planmäßigen Hubschrauber-Ret­
tungsdienst in Österreich einzuführen, und die Ent­
schließungen des Nationalrates vom 10. Dezember 
1981 übet die Prüfung der Möglichkeit zur Schaf­
fung gesetzlicher Voraussetzungen für die Kosten-

übernahme von Hubschraubertransporten (gemeint 
sind Hubschrauber-Rettungsflüge) und vom 
15. Dezember 1982, mit der die Bundesregierung 
ersucht worden ist, auf Grund der im Zuge des 
Salzburger Pilotprojektes gesammelten Erfahrun­
gen die rechtlichen . Voraussetzungen für einen 
schrittweisen und raschen Aufbau eines bundesweit 
durchorganisierten Einsatzes für einen Hubschrau­
ber-Primärrettungsdienst durch den Abschluß ent­
sprechender Verträge mit den Ländern· gern. 
Art. 15 a B-VG sowie im Einvernehmen mit den 
Trägern der Sozialversicherung zu schaffen. 

Diese Initiativen stützten sich auf Erkenntnisse in 
der Bunclesrepublik Deutschland, wo vom Bundes­
Inneriministerium in Zusammenarbeit mit den Län­
dern und Sozialversicherungsträgern im Rahmen 
des Katastrophenschutzes ein das ganze Staatsge­
biet umfassender Hubschrauber-Rettungsdienst 
eingerichtet worden ist. Dort wurde auch die 
Erfahrung gemacht, daß ein leistungsfähiger bun­
desweiter. Hubschrauber-Rettungsdienst zufrieden­
stellend nur von· öffentlichen Institutionen geführt 
werden kann. 

Das wesentlichste Ziel eines Hubschrauber-Ret­
tungsdienstes ist es, einen Notarzt mit den erfor­
derlichen Behelfen rasch an den Notfallsort heran­
zubringen. Dies bewirkt eine wesentliche Vermin­
derung von Unfallfolgen, eine Verbesserung der 
Heilung und dadurch einen volkswirtschaftlichen 
Nutzen, der nach einer Kosten-Nutzen-Analyse in 
der Bundesrepublik Deutschland dem 5,48fachen 
Kostenwert· des Hubschrauber-Rettungsdienstes 
entsprechen soll. 

ZuArt.I§2Z1 

Rettungsflüge im Sinne dieser Bestimmungen 
zählen wegen ihres - sowohl vom Interesse als 
auch von der Eignung her - überörtlichen Cha­
rakters nicht zu den Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinden ·gem. Art. 118 
Abs. 2 B-VG, wohl aber zu den Angelegenheiten 
des Rettungswesens gern. Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG 
in Verbindung mit Art. 15 B-VG, welche in den 
selbständigen Wirkungsbereich der Länder fallen. 

Rettungsflüge werden zum Heranbringen von 
Rettungspersonal (Arzt, Sanitäter, Bergung·sspezia-
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6 291 der Beilagen 

- listen) mit der notwendigen Ausrüstung an den 
Notfallsort, zur Versorgung von Notfallpatienten 
oder zum Transport von Notfallpatieriten durchge­
führt. 

Sie erfolgen dann, wenn die ärztliche Versor­
gung anders nicht rechtzeitig, nicht zweckmäßig 
oder überhaupt nicht durchgeführt werden kann. 

Zu Art. I § 2 Z 2 

Ambulanzflüge dienen der Verlegung medizi­
nisch versorgter Patienten aus einem Kr~nkenhaus, 
dessen Kapazität oder Einrichtung für die defini­
tive Versorgung nicht ausreicht, in ein Kranken7 
haus, das für die Weiterbehandlung besser geeignet 
ist. 

.. Diese Flüge werden nur nach Anforderung von 
Arzten öder Krankenanstalten durchgeführt. Die 
Notwendigkeit des Fluges ist vom Anforderer unter 
Anführung der Gründe zu bestätigen. 

Zu Art. I § 2 Z 3 

Transportflüge zur Beförderung von Arzneimit­
teln, Blutkonserven, Organen für Transplantatio­
nen oder von medizinischem Ger"ät u. dgl. setzen 
eine Anforderung der für das Gesundheits- und 
Rettungswesen zuständigen Behörden, Organisa­
tionen oder Krankenanstalten voraus. Sie werden 
nur dann durchg~führt, wenn der Zwe~k ander:s als 
durch den Hubschraubereinsatz nicht erreicht ~er­
den kann. 

Zu Art. I§ 2 Z 4 

Andere Flüge im Sinne dieser Bestimmung sind 
insbesondere Suchflüge nach Abgängigen, Bergun­
gen gefährdeter Personen, Lawineneinsätze und 
ähnliche Flüge zur Erfüllung von Sicherheitsaufga­
ben. Hiezu zählen auch Flüge zur Bergung von 
Personen nach Unglücksfällen im' Gebirge sowie 
die Beförderung bis ins Tal. . 

Diese Hilfeleistungen fallen gern. Art. 10 Abs. 1 
Z 7 B-VG (Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit) in die Zuständig­
keit des Bundes: 

Zu Art. I §3 Z 1 

Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird insbe­
sondere dann eingesetzt, wenn die lebensbedro­
hende Gefahr mit anderen Mitteln nicht zweckmä­
ßig abgewendet werden .kann, wenn wegen des 
Grades der Verletzung (Erkrankung) die Versor­
gung durch einen .Arzt am Notfallsort erforderlich 
ist, wen~ Rettungsfahrzeuge nicht zum Notfallsort 
gelangen können oder wenn der Patient wegen sei­
nes Zustandes nur rriit Hubschraubern befördert 
werden kann. 

Alle Orte innerhalb eines Aktionsradius von 
50 km sind in zirka 16 Minuten, jene inn,erhalb von 

70 km in zirka 22 Minuten erreichbar. In Einzelfäl­
-Ien sind auch Rettungsflüge über weitere Entfer­
nungen erforderlich. 

'Ambulanzflüge gehen in den meisten Fällen über 
diese Entfernungen hinaus. 

Zu Art. I § 3 Z 2 

Für die Zusammensetzung der Besatzung im 
Einzelfall sind die einsatztechnischen und medizini­
schen Erfordernisse entscheidend. 

Die einsatztechnischen Erfordernisse sind durch 
Dienstanweisungen des Bundesministeriums für 
Innere~ geregelt. Der Pilot ist' für die sichere 
Durchführung des Fluges verantwortlich und ent­
scheidet übe~ die flugbetrieblichen Belange. 

Die medizinischen Erfordernisse bestimmt bei 
Rettungsflügen der eingesetzte Arzt. Bei Ambu,­
lanzflügen hat der den Flug anfordernde Arzt die 
medizinischen Erfordernisse bei der Anforderung 
bekanntzugeben und die Durchführung mit dem 
den Flug begleitenden Personal abzusprechen. 

a) Die Luftfahrzeuge des Bundesministeriums für 
Inneres' werden für sicherheits- und verkehrspoli­
zeiliche Aufgaben, für Flüge zur Gefahrenabwehr 
und für besondere Sicherheitsaufgaben, zur Unter­
stützung anderer Behörden sowie für Rettilngs­
und Ambulanzflüg-e verwendet. 

Da der überwiegende Teil der Einsätze im Kom­
petenzbereich der Sicherheitsbehörden erfolgt, 
werden als Piloten nur besonders ausgewählte 
Beamte der Bundesgendarmerie und Bundespolizei 
(Sicherheitswache ) verwendet. 

.. b) u. c) Die für Rettungsflüge vorgesehenen 
Arzte und Sanitäter sind vom Land im Einverneh­
men mit der Ärztekammer und den zuständigen 
Rettungsorganisationen zu nominieren. ' 

e) Die Ausbildung, Weiterbildung und Anerken­
nung von Flugrettern erfolgt durch das Bundesmi­
nisterium für Inneres. 

Zu Art. I § 4 Z 1 

Die Flugeinsatzstelle (FESt.) ist eine Außenstelle 
des Bundesministeriums für Inneres. Der Dienstbe­
trieb ist durch die "Vorschrift über die Organisa­
tionder Flugeinsatzstellen", Erl. d. Bundesministe­
riums für Inneres vom 19. Juli 1982, 
Zl. 16.506/2-111/4/82, und durch die ;,Allgemeine 
Dienstanweisung. für den Dienstbetrieb bei den 
Flugeinsatzstellep.", Erl. d. Bundesministeriums für 
Inneres vom 29. Dezember 1981, Zl. 16.506/5-III/\ 
4/81, geregelt. 

Die' Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienst­
stellen haben die Hubschrauberanforderungen für 
ihren Aufgabenbereich .an die Flugeinsatzstelle zu 
richten. Hiezu zählen auch Flüge zur Ersten-Hilfe~ 
Leistung -bei Unglücksfällen und Gemeingefahr 
gern. Art. I § 2 Z 4. 
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Rettungsflüge (§ i Z 1) und Flüge für Erste-' 
Hilfe-Leistungen (§ 2 Z 4) zur Erhaltung menschli­
chen Lebens haben nach den bestehenden Dienst~ 
anweisungen vor allen anderen Flügen Vorrang. 

Zu Art. I § 4 Z 2 

Der Hubschrauber wird vom Bundesministerium 
für Inneres beigestellt und betrieben werden und 
soll auf Grund seiner Bauart und Ausrüstun'g den 
Erfordernissen eines Hubschrauber-Rettu,ngsdien-
stes entsprechen. ' 

Um die Finanzierbarkeit zu sichern, soll ein 
Hubschrauber eingesetzt werden, der dem Verwen­
dungszweck entspricht und mit dem kleinstmägli­
ehen Aufwand betrieben werden kann. 

Kompromisse zwischen flugbetrieblichen und 
medizinischen Wunschvorstellungen sind daher 
notwendig. 

Für die Zeit der Wartung oder Reparatur des 
. Rettungshubschraubers oder bei sonstigem drin­
genden Bedarf wird das Bundesministerium für 
Inneres ein'en Hubschrauber AB 206 für Rettungs­
flüge bereitstellen. Dieser Hubschrauber 1st fürfaJI­
weise Rettungsflüge ausgerüstet. 

ZuArt.I§4Z3 

Für den Flugbetrieb und die damit verbundenen 
Erfordernisse werden neben dem Luftfahrtrecht die 
im :6undesministerium für I~neres bestehenden 
internen Weisungen über den Einsatz von Luftfahr­
zeugen und den Dienstbetrieb der Flugeinsatzstel­
len gelten. Die für Hubschrauber-Rettungsflüge 
erforderliche Infrastruktur (Nachrichtensystem der 
Exekutive, Flugbetriebs- und Informationsdienst 
des Bundesministeriums für Inneres, Wetterbeob­
achtungsstellen des Bundesministeriums fUr Inne,­
res) ist beim :6undesminister:ium für Inneres vor­
handen. 

Zu Art. I § 4 Z 4 

Die Auswertung des' Flugbetriebes "'wird sich· 
neben dei! allgemeinen statistischen Auswertungen 
insbesondere auf die Kosten des Betriebes bezie­
hen; wobei' diese nach den Kompetenznormen 
Bund - Land und nach den Leistungsverpflichtun­
gen der verschiedenen Sozialversicherungsträger 
aufgeschlüsselt werden. 

Zu Art. I § 4 Z 5 

Flugbeobachter und Flugretter werden von den 
Sicherheitsdienststellen für Aufgaben gem. § 2 Z 4 
bereitgehalten und bei Bedarf über Anforderung 

. der Flugeinsatzstelle beigestellt werden. 

Zu Art. I § 5 Z 1 

Die Rettungsleitstelle ist mit den erforderlichen 
Nachrichtenmitteln auszustatten und während der 
Zeit dt;r Bereitstellung des Rettungshubschraubers 

besetzt zu halten. Sie hat die Notfälle gem. Art. I 
, § 2 Z 1 bis 3 zu erfassen und den Einsatz des Ret­
tungshubschraubers hierfür' anzufordern. 

Diese Einsätze werden insbesondere von den 
Rettungsorganisationen, von Sicherheitsdie~.ststel­
len, von Kraftfahrerorganisationen, von Arzten' 
und von Krankenanstalten angesprochen werden. 

Anforderungen für Flüge zu anderen unerläßli­
chen Hilfeleistungen gem. Art~ I § 2 Z 4 sind an die 
Flugeinsatzstelle des B\.!ndesministeriums für Inne.­
res zu richten, welche auf Grund der jeweiligen 
Einsatzbedingungen den für den Bedarfsfall ·am 
besten geeigneten Hubschrauber einsetzen wird. 

Zu Art. I § 5 Z 2 

Der Rettungshubschrauber soll so stationiert 
werden, daß er innerhalb kürzester Zeit nach der 
Alarmierung starten kann. Daher sind die Aufent­
haltsräume für die Besatzung im Nahbereich des 
Hubschrauber-Standplatzes vorzusehen . 

Die Versorgung des Rettungshubschraubers soll 
weitestgehend vom Betriebsdienst des Flughafens 
unabhängig sein (Hangardienst, Tankdienst), um 
die Einsatzbereitschaft nicht zu beeinträchtigen. 

Der Bereitschaftsraum für di~ Hubschrauber­
Besatzung soll in das Nachrichtensystem des Lan­
desverbandes des ÖRK und der Sicherlleitsbehär­
den und Sicherheits dienststellen einbezogen wer­
den. 

Zu Art. I § 5 Z 3 

Die Bestellung der Ärzte und Sanitäter für den, 
Hubschrauber-Rettungsdienst wird vom Land 
geregelt werden. ' 

Das Land' wird mit der Ärztekammer, den Spi­
talserhaltern und den Rettungsorganisationen die 
erforderlichen Vereinbarungen schließen. 

Die Wartung und Betreuung der medizinischen 
Ausrüstung des Hubschraubers umfaßt alle Tätig­
keiten, die für das Funktionieren dieser Anlagen ' 
erforderlich sind, wie Nachfüllen des Sauerstoffes·, 
Desinfizieren und Reinigen der Ausrüstung und 
des Innenraumes des Hubschraubers u. ähnliches. 

Zu Art. I § 5 Z 4 

Die Form der Aufzeichnungen über die Hilfelei­
stung und die Auswertung nach rettungstechni­
schen Kriterien wird im Einvernehmen zwischen 
dem Bundesministerium 'für Gesundheit ~nd 
Umweltschutz und dem Amt der Landesregierung 
festgelegt werden. 

Zu Art. I § 5 Z5 

Das Land wird die Beistellung von Bergungsspe­
zialisten insbesondere mit der Landesleitung ,des 
Österreichischen Bergrettungsdienstes und mit dem 
Landesfeuerwehrverband regeln. 
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Diese Beistellung soll im Bedarfsfalle von den 
Flugeinsatzstellen bei den jeweiligen Organisatio­
nen angesprochen werden können. 

Zu Art. I§ 6 

Das Bundesministerium für Inneres wird bereits 
bestehende Anlagen und Einrichtungen, wie die 
Flugeinsatzstellen, einen Hubschrauber AB 206 als 
Reservehubschrauber, das Fernmeldenetz der 
Exekutive, Werkstätteneinrichtungen u. ähnliches 
beistellen und darüber hinaus die Kosten für fol­
gende Bereiche aufbringen: 

a) Beschaffung eines Rettungshubschraubers 
mit der erforderlichen Einrichtung und Aus­
rüstung, 

b) Hubschrauber-Betriebskosten für dt~n Ret­
iungshubschrauber, 

c) Personalkosten für den Flugbetrieb und den 
technischen Betrieb sowie die Verwaltungser­
fordernisse. 

In einem privatrechtlichen Vertrag zwischen der 
Republik Österreich, vertreten durch den Bundes­
minister für Inneres, und dem Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsttäger, der 
unmittelbar nach Abschluß der Vereinbarung 
unterzeichnet werden soll, wird vereinbart werden, 
daß der Hauptverband für den Betrieb des Ret­
tungshubschraubers Kostenbeiträge an das Bundes­
ministerium für Inneres leisten wird. 

Diese Beiträge werden die Kosten für die Amor­
tisation und den Betrieb des Rettungshubschrau­
bers decken. 

Der Personalbedarf wird durch die Mitverwen­
dung von Piloten und Technikern der zuständigeri 
Flugeinsatzstelle gedeckt werden. 

Zu Art. I § 7 

Das Land wird die Kosten für folgende Bereiche 
aufbringen: 

a) Beistellung und Betrieb einer Rettungsleit­
steIle, 

b) Schaffung der Stationierungsvoraussetzun­
gen für den Rettungshubschrauber mit Betan­
kungs- und Bodengeräten, 

c) Beistellung der Ärzte und Sanitäter sowie die 
Wartung und Betreuung der medizinischen 
Ausrüstung des Hubschraubers, 

d) Ergänzung der Medikamente und des Sani­
tätsmaterials, 

e) Führung der Aufzeichnungen über alle Hilfe­
leistungen und Auswertung nach rettungs­
technischen Kriterien, 

f) Beistellung von Bergungsspezialisten 1m 
Bedarfsfalle. 

Zu Art. IV 

Der Beitritt von Ländern zur Vereinbarung mit 
dem Land Kärnten verpflichtet den Bund, die zur 
Anschaffung und den Betrieb der Rettungsnub­
schrauber erforderlichen Mittel aufzubringen. 

Daher soll die Einladung zum Beitritt vom Bund, 
vertreten durch den Bundesminister für Inneres, im 
Einvernehmen mit den übrigen Vertragsparteien 
erfolgen. 

Diese Einladung kann dann erfolgen, wenn die 
Beteiligung der Sozialversicherungsträger an den 
Kosten im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. 

Da zu erwarten ist, daß auch andere. Länder 
gemeinsam mit dem Bund einen Hubschrauber­
Rettungsdienst einrichten wollen, soll mit der Bei­
trittsklausel ein Weg eröffnet werden, auf eIne 
möglichst verWaltungsökonomische Weise dieses 
Ziel zu erreichen. Aus diesem Grund wurde auch 
die Textierung' des Vereinbarungsentwurfes nicht 
auf ein Land aiIein abgestellt, sondern so gefaßt, 
daß ein' Beitritt anderer Länder möglich ist. Mit 
diesem Beitritt wird das beitretende Land jene 
Pflichten und Rechte übernehmen, die im vorlie­
genden Vertrag das Land Kärnten übernimmt, die 
Pflichten und Rechte des Bundes bleiben ihrem 
Inhalt nach gleich, erstrecken sich dann aber auch 
auf das beitretende Land. Da der Beitritt anderer 
Länder' zur Vereinbarung den Kreis derer erwei- . 
tert, die gegenüber dem Bund berechtigt und ver­
pflichtet sind und somit der Umfang der für die 
Anschaffung und den Betrieb der Rettungshub­
schrauber erforderlichen Mittel des Bundes ausge­
weitet' wird, soll es von der Initiative des Bundes 

, abhängen, ob der Weg für einen solchen Beitritt 
eröffnet wird. Daher soll die 'rnitiative zu einem 
solchen Beitritt beim Bund liegen und die Einla-

. dung zum Beitritt vom Bund, vertreten durch den 
Bundesminister für Inneres, im Einvernehmen mit 
den übrigen Vertragsparteien ausgesprochen wer- -
den. 
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